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2.3 Alpenraum 

2.3.1 Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Alpenraums 

(G) Der Alpenraum soll so nachhaltig entwickelt, geordnet und gesichert werden, dass 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit seiner Landschaften sowie die natürliche Viel-

falt seiner wildlebenden Tier- und Pflanzenarten durch Sicherung und Entwicklung 

ihrer Lebensräume und deren Vernetzung erhalten bleiben, 

- seine Funktionen als länderübergreifender Lebens-, Erholungs-, Wirtschafts- und 

Verkehrsraum unter Wahrung seiner Bedeutung als Natur- und Kulturraum von eu-

ropäischer Bedeutung wahrgenommen werden können und 

- alpine Gefahrenpotenziale minimiert werden. 

2.3.2 Kulturlandschaft Alpenraum 

(G) Im Alpenraum sollen die Wälder und ihre Schutzfunktionen sowie die Pflege der Kul-

turlandschaft insbesondere durch die Land- und Forstwirtschaft gesichert werden. Er-

haltenswürdige Almen und Alpen sollen saniert und – soweit ökologisch vertretbar – 

erschlossen werden. 

2.3.3 Alpenplan 

(G) Die Erschließung der bayerischen Alpen mit Verkehrsvorhaben, wie 

- Seilbahnen und Liften, soweit sie dem öffentlichen Verkehr dienen, 

- Ski-, Grasski- sowie Skibobabfahrten, Rodelbahnen und Sommerrutschbahnen, 

- öffentlichen Straßen sowie Privatstraßen und Privatwegen, mit Ausnahme von 

Wanderwegen, und 

- Flugplätzen (Flughäfen, Landeplätze und Segelfluggelände) 

 soll so geordnet werden, dass 

- ausgewogene Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer Bewohner gewährleistet blei-

ben, 

- die Naturschönheiten und die Eigenart als Erholungsgebiet sowie die Leistungsfä-

higkeit des Naturhaushalts erhalten werden und 

- der Erholung suchenden Bevölkerung der Zugang zu diesem Gebiet gesichert 

bleibt. 

(Z) Zur Ordnung der Verkehrserschließung im Alpenraum werden Zonen bestimmt, die 

sich aus Anhang 3 ergeben. 
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2.3.4 Zone A des Alpenplans 

(Z) In der Zone A sind Verkehrsvorhaben im Sinn von 2.3.3 mit Ausnahme von Flugplät-

zen landesplanerisch grundsätzlich unbedenklich, soweit sie nicht durch Eingriffe in 

den Wasserhaushalt zu Bodenerosionen führen können oder die weitere land- und 

forstwirtschaftliche Bewirtschaftung gefährden. Wie bei der Planung und Ausführung 

solcher Verkehrsvorhaben die Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen 

sind, ist im Einzelfall raumordnerisch zu überprüfen. 

2.3.5 Zone B des Alpenplans 

(Z) In der Zone B sind Verkehrsvorhaben im Sinn von 2.3.3 landesplanerisch nur zulässig, 

wenn eine Überprüfung im Einzelfall ergibt, dass sie den Erfordernissen der Raumord-

nung nicht widersprechen. 

2.3.6 Zone C des Alpenplans 

(Z) In der Zone C sind Verkehrsvorhaben im Sinn von 2.3.3 landesplanerisch unzulässig. 

Dies gilt nicht für notwendige landeskulturelle Maßnahmen. 

Zu 2.3.1 (B) Der Alpenraum, der durch die Kulisse des Alpenplans (vgl. 2.3.3) umfasst wird, ist eine einzig-

artige Natur-, Kultur- und Erholungslandschaft. Tourismus und Freizeitaktivitäten sind hier be-

sonders ausgeprägt. Daneben sind die bayerischen Alpen bedeutender Wirtschafts-, Ver-

kehrs- und Lebensraum. Die natürliche Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten kann nur erhalten 

werden, wenn deren Lebensräume auch ausreichend vernetzt sind. Die sich oft überlagern-

den Raumnutzungsansprüche bedürfen einer steuernden Regelung, um eine Überbeanspru-

chung des Alpenraums zu vermeiden. Der Alpenraum ist deshalb auch im Sinne der Alpen-

konvention nachhaltig zu entwickeln, zu ordnen und zu schützen. 

Nachhaltige Entwicklung und Ordnung des Alpenraums bedeutet, dass seine Landschaften 

und die Vielfalt seiner Funktionen erhalten bleiben. Die alpinen Gefahrenpotenziale, wie Lawi-

nen, Hochwasser und Massenbewegungen sind im Sinne ihrer Minimierung bei allen raumbe-

deutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Der Klimawandel wird im Alpen-

raum zu besonders deutlichen Veränderungen führen. Raumbedeutsame Planungen und 

Maßnahmen sollen deshalb an den Klimawandel angepasst und Naturgefahren abgewehrt 

werden (vgl. 1.3.2). 
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Zu 2.3.2 (B) Bergwälder und nachhaltig genutzte Alm- und Alpflächen leisten einen wertvollen Schutz vor 

Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag und Muren. Ihre Schutzfunktionen sind daher dauer-

haft zu erhalten. Der Land- und Forstwirtschaft kommt dabei eine entscheidende Bedeutung 

zu. Um erhaltenswürdige Almen und Alpen zu sanieren und zu sichern, kann deren Erschlie-

ßung erforderlich sein. Ebenso setzen der Erhalt und die Pflege der Wälder eine ausrei-

chende Erschließung voraus. Diese erfordert eine angemessene Berücksichtigung ökologi-

scher Gesichtspunkte. 

Zu 2.3.3 (B) Der Alpenraum soll vor einer ungeordneten Zulassung von Verkehrsvorhaben geschützt wer-

den. Mit dem Alpenplan besteht ein bewährtes Instrument, das die ökologischen Schutzzwe-

cke, die biologische Vielfalt, berechtigte touristische Ansprüche und die notwendige Abwehr 

von Naturgefahren zu einem angemessenen Ausgleich bringt. Der Alpenplan dient auch der 

Umsetzung der Internationalen Alpenkonvention, die mit der Ratifizierung in Deutschland am 

18.12.2001 in Kraft getreten ist.  

_____ 

Für die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Alpenplans waren die naturräumli-

chen Gegebenheiten ausschlaggebend. Die Einteilung in drei unterschiedlich schutzbedürf-

tige Zonen (A, B, C) gewährleistet eine sachgerechte Handhabung. 

Zu 2.3.4 (B) Die Zone A ist grundsätzlich für die in 2.3.3 genannten Verkehrsvorhaben geeignet. Inwieweit 

die Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen sind, haben die Landesplanungsbe-

hörden im Einzelfall zu prüfen. 

Zu 2.3.5 (B) In der Zone B können Vorhaben im Einzelfall nur zugelassen werden, wenn sie den Erforder-

nissen der Raumordnung entsprechen. Dabei haben die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege ein besonderes Gewicht.  

Zu 2.3.6 (B) Die Gebiete der Zone C müssen auf Grund ihrer hohen Schutzbedürftigkeit ungeschmälert 

erhalten werden. Verkehrsvorhaben sind in der Zone C unzulässig. Eine Ausnahme gilt für 

landeskulturelle Maßnahmen, die nachweislich der Verbesserung der Erreichbarkeit von Al-

men und Alpen und zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Bergwaldes dienen. 


